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Medikamentenversuche in Königsfelden
Zwischen 1953 und 1986 wurden Patientinnen und Patienten nicht zugelassene Substanzen verabreicht – ohne dass sie aufgeklärt wurden.

Noemi Lea Landolt

Im Oktober 1956 wird ein 52-
jähriger Hilfsarbeiter mit dem
Krankenwagen nach Königsfel-
den gebracht. Er hat seit Wo-
chen nicht mehr gearbeitet und
schlecht geschlafen. Am dritten
Tag nach der Aufnahme begin-
nen die Ärzte mit einer «Geigy-
Kur». Warum sie ihm das Medi-
kament verabreichen, geht aus
der Krankenakte nicht hervor.

Der Mann ist einer von meh-
reren hundert Patientinnen und
Patienten, an denen in der Psy-
chiatrischen Klinik Königsfel-
den nicht zugelassene Medika-
mente getestet wurden. Das
zeigt eine Studie des Instituts für
Medizingeschichte der Univer-
sität Bern. Die Studie haben der
Regierungsrat und die Psychia-
trischen Dienste Aargau (PDAG)
in Auftrag gegeben. Sie geht auf
ein Postulat von SP-Grossrat
Florian Vock zurück. Gestern
wurden die Ergebnisse der
Untersuchung der Öffentlich-
keit präsentiert.

UnwissendenPatientinnen
31Präparateverabreicht
Studienautor Urs Germann hat
rund 830 Krankenakten von Pa-
tientinnen und Patienten unter-
sucht, die zwischen 1950 und
1990 in Königsfelden behandelt
wurden. Neben dem «Geigy-
mittel» konnten in den unter-
suchten Unterlagen 30 weitere
Versuchspräparate identifiziert
werden, die Patientinnen verab-
reicht wurden. Besonders viele
Versuche fanden zwischen 1955
und 1960 statt. Danach hatten
die Medikamententests «eher
sporadischen Charakter».

An wie vielen Personen die
Substanzen getestet wurden,
konnte die Studie nicht ab-
schliessend klären. Aufgrund
der Stichprobe könne aber da-
von ausgegangen werden, dass

im untersuchten Zeitraum meh-
rere hundert Patienten invol-
viert waren. Die meisten Patien-
ten wurden weder über die Me-
dikamentenversuche aufgeklärt
noch haben sie eingewilligt. Für
den Zeitraum vor 1980 gibt es
laut Studie keine Hinweise, dass
Patientinnen den Tests zuge-
stimmt hätten. Fazit: «Die Me-
dikamentenversuche fanden da-
mals in einem ethischen und
rechtlichen Graubereich statt.»

KinderundJugendliche
warenTeilderVersuche
Die Abgabe nicht zugelassener
Präparate gehörte in der Schwei-
zer Psychiatrie ab den 50er-Jah-
ren zum Normalfall. Medika-
mententests haben nicht nur in
Königsfelden stattgefunden.
Letztes Jahr wurde eine Studie
zu Medikamentenversuchen an
derPsychiatrischenKlinikMüns-
terlingenTGveröffentlicht. Dort
waren zwischen 1946 und 1980
mindestens 3000 Patientinnen
und Patienten betroffen. Auch
in Zürich oder Basel wurden Pa-
tienten nicht zugelassene Psy-
chopharmaka verabreicht. Wis-
senschafterinnen und Wissen-
schafter empfehlen deshalb eine
Aufarbeitung miteinem gesamt-
schweizerischen Fokus.

Im Aargau waren vereinzelt
auchKinderundJugendlicheOp-
fersolcherVersuche.Dienunpu-
blizierte Studie liefert dazu nur
oberflächlicheErkenntnisse.Der
Autor empfiehlt allerdings eine
vertiefteAnalysederSituation in
der Kinder- und Jugendpsychia-
trie. Er schildert den Fall eines
zehnjährigenJungen,der1980in
der Beobachtungsstation Rüfe-
nach abgeklärt wurde und Teil
einer Medikamentenstudie war.
Man müsse davon ausgehen,
dass weitere Kinder in dieselbe
Studie involviertwaren, schreibt
er. Ob in Rüfenach noch andere
Medikamente getestet wurden,

sei offen. Medikamentenversu-
cheanKindernundJugendlichen
gabesauch inderStiftungSchür-
matt in Zetzwil.

Ein Kinderpsychiater er-
wähnte 2007 in seiner Autobio-
grafie eine «kleine Reihe wis-
senschaftlicher Medikamenten-
prüfungen». Erstellt ist, dass er
ab Herbst 1967 insgesamt
17 Kindern mit kognitiven Be-
hinderungen ein stark dämpfen-
des Präparat verabreicht hatte.
Dieses wurde in der zweiten
Hälfte der 60er-Jahre an Er-

wachsenen getestet, kam aber
wegen der schweren Nebenwir-
kungen nicht auf den Markt.

DieAufsichtdurchdie
Regierungwarungenügend
Die Studie hat weiter unter-
sucht, wie die Aufsicht über die
Klinik Königsfelden damals or-
ganisiert war und funktioniert
hat. Zuständig war eine Kom-
mission unter der Leitung des
zuständigen Regierungsrats. Ab
1981 war die Klinikleitung von
Königsfelden ausdrücklich ge-

halten, die Kommission über
laufende Forschungstätigkeiten
zu informieren. Laut Studie
interpretierte die Aufsichtskom-
mission ihre Kontrollaufgabe in
medizinischen Belangen jedoch
«lange äusserst locker und ober-
flächlich». Die Klinikleitung ge-
noss «grösstmögliche Autono-
mie» und man vertraute auf de-
ren Kompetenz.

Seither seien bezüglich der
Aufsichtspraxis grosse Fort-
schritte gemacht worden und
man habe aus der Vergangen-

heit, schreibt der Regierungsrat
in einer Mitteilung. Von den Er-
gebnissen der Studie nimmt der
Regierungsrat Kenntnis. Er be-
dauert, wenn Betroffenen ein
Unrecht widerfahren ist und,
dass die Aufsichtspflicht man-
gelhaft wahrgenommen wurde.
Jean-François Andrey, CEO der
Psychiatrischen Dienste Aargau,
drückt gegenüber den Betroffe-
nen ebenfalls sein Bedauern
aus. Er betont, die heutige Pra-
xis lasse sich nicht jener von da-
mals vergleichen (siehe Box).

Die Studie hat 38 000 Fran-
ken gekostet. Rund zwei Drittel
werden durch den Swisslos-
Fonds finanziert. Die PDAG be-
teiligten sich zu einem Drittel an
den Kosten und bezahlten die
Vorabklärungen. Ob weitere,
vertieftere Abklärungen ge-
macht werden, ist offen.

Besonders viele Versuche fanden in der Klinik zwischen 1955 und 1960 statt. Bild: Keystone (1. April 1962)

So wird heute geforscht

Heute muss jeder klinische Ver-
such von einer kantonalen Ethik-
kommission bewilligt werden.
Wenn nicht zugelassene Arznei-
mittel oder Arzneimittel ausser-
halb ihrer Zulassung involviert
sind,muss auch die Zulassungs-
und Aufsichtsbehörde Swiss-
medic das Vorhaben prüfen.
Eine Gesundheitsfachperson
kann eine Behandlung nur vor-
nehmen, wenn die betroffene
Person eingewilligt hat. Vorgän-
gig muss eine Aufklärung statt-
finden. Ist eine Person urteilsun-
fähig, muss die vertretungsbe-
rechtigte Person einwilligen. Nur
in wenigenAusnahmefällen sieht
dasGesetz Ausnahmen vor, zum
Beispiel bei einem medizini-
schen Notfall. Die Kliniken der
Psychiatrischen Dienste Aargau
führen derzeit keine klinischen
Studien durch. (nla)

Nachrichten
Schonwiederwurdeein
Bancomatgesprengt

Killwangen Ein Bancomat am
Bahnhof Killwangen-Spreiten-
bach wurde in der Nacht auf
Mittwoch gesprengt. Eine Be-
wohnerin der Nachbargemein-
de Neuenhof berichtet auf Face-
book, dass es nachts «dreimal
geknallt» habe. Andere schrie-
ben von Polizeikontrollen aus-
gangs Neuenhof in Richtung
Autobahn oder an der Ausfahrt
Wettingen Ost. Bernhard Graser
von der Kantonspolizei bestätig-
te: «Gegen 3 Uhr nachts sind
mehrere Meldungen von Explo-
sionen bei der Polizei eingegan-
gen.» Rasch sei klar gewesen,
dass der Geldautomat am Bahn-
hof gesprengt worden war. Am

Tatort habe sich ein Bild der Zer-
störung gezeigt, berichtet die
Kantonspolizei. So klaffte ein
grosses Loch in der Aussenmau-
er, in welche der vollständig zer-
störte Geldautomat eingelassen
war. Der Vorplatz war mit Back-
steinen und Trümmern übersät.
Trotz einer umgehend eingelei-
teten Grossfahndung gelang der
Täterschaft die Flucht. Ob ein
Zusammenhang mit weiteren
Verbrechen besteht, wie etwa
die Bancomat-Sprengung vor
einem Monat in Küttigen, ist
noch unklar. Da ein Sprengstoff-
delikt vorliegt, übernimmt das
Bundesamt für Polizei im Auf-
trag der Bundesanwaltschaft die
weiteren Ermittlungen. (az)

Frauauf Zebrastreifen
angefahrenundverletzt

Leuggern Bei Dunkelheit und
starkem Regen wurde eine
38-jährigeFussgängerin inLeug-
gernvoneinemAutoerfasstund
verletzt, als sie einen Zebrastrei-
fen überquerte. Der 23-jährigen
Unfallverursacherin wurde das
Billett abgenommen. (az)

Unfall wiederholt sich nach 14 Jahren
Seon Es war kurz nach ein Uhr
nachts, in der Nacht auf Mitt-
woch, als drei Jugendliche aus
der Region in einem blauen VW
Golf auf der Egliswilerstrasse
Richtung Seon unterwegs wa-
ren. Nach dem Dorfeingang ver-
lor der Fahrzeuglenker in einer
Rechtskurve die Herrschaft über
sein Fahrzeug und prallte fron-
tal in eine Hausmauer, wie die
Kantonspolizei Aargau in einer
Mitteilung schreibt.

Der Lenker (laut «Blick» ein
Schweizer) sowie seine zwei
Mitfahrer (ein Schweizer und
ein Kosovar), alle zwischen 17
und 18 Jahre alt, wurden beim
Unfall verletzt und mussten mit
der Ambulanz ins Spital über-
führt werden. Die Hausmauer
wurde beim Aufprall durchbro-
chen und stark beschädigt. Auch
am Fahrzeug entstand ein gros-
ser Sachschaden, wie die Kan-
tonspolizei mitteilt. Wie es zum
Unfall kommen konnte, sei der-
zeit noch unklar. Die Strecke
musste für rund vier Stunden ge-
sperrt werden.

Für die Bewohner des Hauses an
der Egliswilerstrasse ist es nicht
das erste Mal, dass es zu solch
einem Vorfall kam. Die Hausfas-
sade musste bereits einmal sa-
niert werden. «Personenwagen
fuhr gegen Hausmauer»,

schrieb die Kantonspolizei am
20. November 2006. Damals
geschah der Unfall an einem
Montagnachmittag. Auch der
74-jährige Autofahrer verpasste
die Rechtskurve und kollidierte
mit der Hauswand. Die Ambu-

lanzbesatzung konnte nur noch
den Tod des Mannes feststellen.
Als Unfallursachewurdeein me-
dizinisches Problem seitens des
Fahrzeuglenkers angegeben.

Anja Suter

Der blaue VWGolf verpasste die Rechtskurve und durchbrach die Hausmauer. Bild: Kapo Aargau


